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Verordnung
über die vertragliche Sicherung der Kooperation 

für volkswirtschaftlich strukturbestimmende 
Erzeugnisse und Erzeugnisgruppen

vom 21. Dezember 1967

Zur Organisierung effektiver und in sich stabiler 
Kooperationsketten für volkswirtschaftlich struktur
bestimmende Erzeugnisse und Erzeugnisgruppen mit
tels des Systems der Wirtschaftsverträge wird fol
gendes verordnet:

1. Abschnitt 
Geltungsbereich

§ 1
(1) Diese Verordnung regelt die Organisierung der 

Kooperationsbeziehungen der an Kooperationsketten 
für volkswirtschaftlich strukturbestimmende Erzeug
nisse und Erzeugnisgruppen beteiligten Finalprodu
zenten und Zulieferbetriebe.

(2) Volkswirtschaftlich strukturbestimmende Erzeug
nisse und Erzeugnisgruppen im Sinne des Abs. 1 sind 
die vom Ministerrat als für die künftige Struktur der 
nationalen Wirtschaft der Deutschen Demokratischen 
Republik entscheidend festgelegten und in die Staats
plannomenklatur aufgenommenen Erzeugnisse und Er
zeugnisgruppen.

(3) Soweit für andere Erzeugnisse und Erzeugnis
gruppen der Industrie und des Bauwesens Koopera
tionsverbände gebildet werden, sind die Bestimmungen 
der §§ 8 bis 14 und 15 Abs. 1 dieser Verordnung ent
sprechend anzuwenden.

(4) Auf die Kooperationsbeziehungen über volkswirt
schaftlich strukturbestimmende Erzeugnisse und Er
zeugnisgruppen finden das Vertragsgesetz und die da
zu erlassenen Durchführungsverordnungen Anwen
dung, soweit in dieser Verordnung keine abweichenden 
Regelungen getroffen werden.

2. Abschnitt 
Verantwortung der Leiter

der Staats- und Wirtschaftsorgane 
und der Betriebe

§ 2
Verantwortung 

der Leiter der Staats- und Wirtschaftsorgane
(1) Die Leiter der Staats- und Wirtschaftsorgane sind 

verpflichtet, die Betriebe durch die Erarbeitung eige

ner Prognosen bei der Ausarbeitung der wissenschaft
lich-technischen Konzeption für das volkswirtschaftlich 
strukturbestimmende Erzeugnis oder die Erzeugnis
gruppe sowie bei der Herstellung effektiver Koope
rationsketten und bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
anzuleiten und zu unterstützen. Die Leiter der wirt
schaftsleitenden Organe sind insbesondere verpflichtet, 
grundsätzliche führungspolitische Entscheidungen für 
mehrere Industriezweige durch Koordinierungsverein
barungen zu regeln.

(2) Die in den langfristigen Wirtschaftsverträgen fest
gelegten Leistungen zur Vorbereitung und Durchfüh
rung der Produktion volkswirtschaftlich strukturbestim
mender Erzeugnisse und Erzeugnisgruppen sind in die 
Pläne aller Verantwortungsbereiche aufzunehmen und 
werden Bestandteil der Bilanzen.

t
§3

Verantwortung der Betriebe

fl) Die Finalproduzenten volkswirtschaftlich struktur
bestimmender Erzeugnisse oder Erzeugnisgruppen sind 
für die komplexe inhaltliche Koordinierung der Koope
rationsbeziehungen entsprechend den Erfordernissen 
eines dem wissenschaftlich-technischen Höchststand ent
sprechenden Finalerzeugnisses verantwortlich. Sie 
haben insbesondere, ausgehend von der Erzeugnis- bzw. 
Erzeugnisgruppenprognose, die wissenschaftlich-tech
nische Konzeption des Erzeugnisses oder der Erzeug
nisgruppe gemeinsam mit den wichtigsten Koopera
tionspartnern auszuarbeiten, zu verteidigen und hier
von ausgehend die Anforderungen an die Leistungen 
ihrer Kooperationspartner abzuleiten und rechtzeitig 
vertraglich zu sichern.

(2) Die an den Kooperationsketten für volkswirt
schaftlich strukturbestimmende Erzeugnisse oder Er
zeugnisgruppen beteiligten Zulieferbetriebe sind ver
pflichtet, Wirtschaftsverträge entsprechend den gefor
derten technischen und ökonomischen Parametern des 
Finalerzeugnisses abzuschließen und die Erfüllung der 
vertraglichen Pflichten durch entsprechende Gestaltung 
ihres Reproduktionsprozesses von der Forschung und 
Entwicklung bis zum Absatz zu sichern.

(3) Die Zulieferbetriebe haben insbesondere auf Ver
langen des Finalproduzenten an der Ausarbeitung der 
wissenschaftlich-technischen Konzeption für volkswirt
schaftlich strukturbestimmende Erzeugnisse und Er
zeugnisgruppen mitzuwirken.


